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Amtsblatt der Gemeinde Schleusegrund für die Ortschaften: Biberschlag,  
Engenstein, Gießübel, Langenbach, Lichtenau, Schönbrunn, Steinbach und Tellerhammer

FroheFrohe
OsternOstern

Ein frohes und erholsames Osterfest
wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern

Ihr Bürgermeister Heiko Schilling
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Beschlussfassung-Nr.: 34/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 
5. Gemeinderatssitzung vom 11.12.2024
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigt die 
Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 5. Gemeinde-
ratssitzung vom 11.12.2024.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 35/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift der erweiterten Haupt- 
und Finanzausschusssitzung vom 11.12.2024
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigt die 
Sitzungsniederschrift der erweiterten Haupt- und Finanzaus-
schusssitzung vom 11.12.2024.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 36/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zum überarbeiteten GEK für die erneute An-
tragstellung zur Aufnahme als Förderschwerpunkt in das Pro-
gramm der Dorferneuerung und -entwicklung
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt das 
vom Planungsbüro in Zusammenarbeit mit dem Dorfentwick-
lungsbeirat und den Bürgern überarbeitete Gemeindliche Ent-
wicklungskonzept für die Gemeinde Schleusegrund als Voraus-
setzung für den erneuten Antrag zur Aufnahme in das Programm 
der Dorferneuerung und -entwicklung.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 37/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur baulichen Maßnahme Straßenbau „Straße 
am Berg“ in Langenbach
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
grundhaften Ausbau der gemeindlichen Anliegerstraße „Straße 
am Berg“ im OT Langenbach.
Abstimmung:
10 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 1 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 38/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zum Neubau der Garage am Festplatz Bi-
berschlag
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
Neubau einer Garage an den Musikpavillon am Festplatz Biber-
schlag durch die Mitglieder des Blasmusik- und des Kirmes-
vereins Biberschlag und gewährt zur Unterstützung des Vorha-
bens einen Zuschuss in Höhe von 7.500,00 €, vorbehaltlich des 
genehmigten Haushaltsplanes der Gemeinde Schleusegrund.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Haupt-, Finanz- und Personal- 
ausschusses, einschließlich Infrastruktur,  
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Beschluss-Nr.: 05/06/25 vom 10.03.2025
Beschlussgegenstand:
Beratung zum Haushaltsentwurf 2025 sowie Finanzplan 2024 - 
2028 mit Empfehlung zur Beschlussfassung an den Gemeinderat
Beschluss:
Der erweiterte Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der Ge-
meinde Schleusegrund hat den Entwurf für das HH-Jahr 2025 
einschließlich des Finanzplanes für den Zeitraum 2024 - 2028 
in seiner Beratung am 10.03.2025 zur Kenntnis genommen und 
empfiehlt dem Gemeinderat, den HH-Plan 2025 und den Finanz-
plan 2024 -2028 in seiner nächsten Sitzung am 02.04.2025 in 
vorliegender Form zu verabschieden.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschluss-Nr.: 06/06/25 vom 10.03.2025
Beschlussgegenstand:
Empfehlung an den Gemeinderat zur Feststellung der Jahres-
rechnung 2018 - 2022
Beschluss:
Der erweiterte Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der 
Gemeinde Schleusegrund nimmt die Unterlagen zum Jahres-
abschluss 2018 - 2022 im Rahmen des Berichtes über die örtli-
che Prüfung der Jahresrechnung 2018 - 2022 zur Kenntnis und 
empfiehlt dem Gemeinderat, die Jahresrechnungen der Jahre 
2018 - 2022 festzustellen und den Bürgermeister als auch den 
1. Beigeordneten zu entlasten.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschluss-Nr.: 07/06/25 vom 10.03.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zu überplanmäßigen Ausgaben
Beschluss:
Der erweiterte Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der Ge-
meinde Schleusegrund genehmigt für das Haushaltsjahr 2024 
überplanmäßige Ausgaben für die Renovierung des Jugend-
clubs und Erneuerung der Fenster im Nebengebäude im OT 
Steinbach in Höhe von 3.593,78 € für HH-Stelle 2.88022.93520 
von 2.88022.36100.
Die Ausgabe ist unabweisbar, die Deckung ist gewährleistet.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -

Beschlüsse des Gemeinderates
Beschlussfassung-Nr.: 33/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 
4. Gemeinderatssitzung vom 02.12.2024
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigt die 
Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 4. Gemeinde-
ratssitzung vom 02.12.2024.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
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Abstimmung:
15 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -

Information des Einwohnermeldeamtes
Ab 1. Mai 2025: Passbilder nur noch digital
Ab Mai 2025 dürfen Passbilder nur noch digital erstellt wer-
den. Die Passfotos können direkt auf der Meldebehörde 
oder bei einem Berufsfotografen gemacht werden.
Fotos für Pässe und Personalausweise werden ab 1. Mai 2025 
nur noch in digitaler Form akzeptiert. Ausgedruckte Lichtbilder 
werden dann nicht mehr angenommen.
In der Meldebehörde besteht die Möglichkeit, das Passbild vor 
Ort machen zu lassen. Bürgerinnen und Bürger können sich ab 
Mai 2025 also aussuchen, ob sie das Foto für ihr Ausweisdoku-
ment bei einem Fotografen im Fotostudio oder in der Meldebe-
hörde erstellen lassen.
Wird das Bild im Fotostudio gemacht, dann muss der Fotograf 
bzw. die Fotografin es über gesicherte elektronische Übermitt-
lungswege an die Meldebehörde schicken.
Allerdings kann – falls es einen Verdacht auf einen Missbrauch 
gibt oder das Foto nicht den rechtlichen Anforderungen genügt 
– ein neues Bild unter Aufsicht der Meldebehörde erstellt wer-
den. In diesem Fall kommen weitere Kosten auf die jeweilige 
Person zu.
Bitte bedenken Sie, dass nur mit vorheriger Terminvereinbarung 
die Beantragung eines Ausweises möglich ist.
Silke Blaurock
Einwohnermeldeamt

Informationen aus dem Rathaus

Öffnungs-/Schließzeiten  
der Gemeindeverwaltung
Am Gründonnerstag, den 17.04.2025 ist die Gemeindever-
waltung, einschließlich dem Einwohnermeldeamt bis 16.00 
Uhr geöffnet.
Am 02.05. und 30.05.2025 ist das Rathaus aufgrund der 
Brückentage geschlossen.
Wir bitten um Beachtung.
Heiko Schilling
Bürgermeister

Neue Parkordnung im Bereich der  
Dachsbachstraße im Ortsteil Gießübel
Liebe Bürgerinnen, Bürger und Gäste  
der Gemeinde Schleusegrund,
Aufgrund vieler Beschwerden, Ortsbegehungen, den Zustand 
des zerfahrenen und beschädigten Hanges, den überparkten 
Kanaldeckeln und der bisherigen katastrophalen Parksituation 
in der Dachsbachstraße im Ortsteil Gießübel wurde die Parkord-
nung mit sofortiger Wirkung geändert.
Das Parkverbotsschild wurde ca. 200 m zurückgesetzt und be-
findet sich jetzt in Höhe der Hausnummer 20 (gegenüber).
Somit ist ein Parken in diesem Bereich der Dachsbachstraße 
nicht mehr möglich.
Die Änderung der Verkehrsbeschilderung erfolgt in Zusam-
menarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde des Landrats-
amtes Hildburghausen, die eine verkehrsrechtliche Anord-
nung erließ.

Beschlussfassung-Nr.: 39/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung für Planungsleistungen zum Neubau Garagen 
Stützpunktfeuerwehr Schönbrunn
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der freiberuflichen Leistungen für das Bauvorhaben 
„Neubau/Erweiterungsbau Gerätehaus Stützpunktfeuerwehr 
Schönbrunn an die Firma:
	 Ingenieurbüro Greiner
	 Neulehen 41
	 98673 Eisfeld
mit der geprüften Angebotssumme von 61.881,80 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 40/06/25 vom 26.02.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur überplanmäßigen Ausgabe barrierefreier 
Umbau Erdgeschosswohnung „Neustädter Straße 60“ Schönbrunn
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund genehmigt für 
das Haushaltsjahr 2024 außerplanmäßige Ausgaben für den Um-
bau der Erdgeschosswohnung in der Neustädter Straße 60 in 
Schönbrunn in Höhe von 35.283,01 € (HH-Stelle 2.88023.94000).
Die Ausgabe ist unabweisbar, die Deckung ist gewährleistet.
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 44/07/25 vom 02.04.2025
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 
6. Gemeinderatssitzung vom 26.02.2025
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigt die 
Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 6. Gemeinde-
ratssitzung vom 26.02.2025
Abstimmung:
11 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 3 Enthaltungen
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 45/07/25 vom 02.04.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2025 nebst Anlagen
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit dazugehöri-
gem Haushaltsplan mit folgenden Einnahmen und Ausgaben:
Verwaltungshaushalt: Einnahmen:

Ausgaben:
5.432.400 €
5.432.400 €

Vermögenshaushalt: Einnahmen:
Ausgaben:

1.511.210 €
1.511.210 €

Abstimmung:
14 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 1 Enthaltung
gez. Heiko Schilling
Bürgermeister �  - Dienstsiegel -
Beschlussfassung-Nr.: 46/07/25 vom 02.04.2025
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung des Gemeinderates der Gemeinde Schleu-
segrund zum Finanzplan 2024 - 2028
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
Finanzplan für den Finanzplanzeitraum 2024 - 2028 in der Fas-
sung der Anlage.
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Eine Teilnahme an den Außenaufnahmen der genannten Betrof-
fenen kann nach vorheriger telefonischer Absprache ermöglicht 
werden.
Mit freundlichen Grüßen
Thüringer Forstamt Schönbrunn
Eisfelder Str. 23, 98667 Schleusegrund OT Schönbrunn
Tel.-Nr.: 036874/3800
E-Mail: forstamt.schoenbrunn@forst.thueringen.de
Organisationsporträt
Die am 1. Januar 2012 gegründete Landesforstanstalt Thürin-
genForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) mit Sitz in Erfurt 
bewirtschaftet rund 200.000 Hektar Landeswald, nimmt hoheit-
liche Aufgaben im gesamten Waldgebiet des Freistaats wahr 
(550.000 Hektar), bietet Dienstleistungen (z. B. Beförsterung) für 
den Privat- und Körperschaftswald an und entwickelt nachhaltige 
Lösungen zum Schutz, zur Anpassung und zur Bewirtschaftung 
der Wälder im Interesse der Gesellschaft. Mit 24 Forstämtern 
und 281 Forstrevieren ist sie in Thüringen flächendeckend auf-
gestellt. Die ThüringenForst-AöR, eine Institution des Freistaats, 
beschäftigt knapp 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren 
Leidenschaft die Thüringer Wälder sind. Der Jahresumsatz liegt 
zwischen 110 bis 120 Millionen Euro. Das Cluster Forst & Holz 
sichert im Freistaat Thüringen über 40.000 Arbeitsplätze, vor-
wiegend im strukturschwachen ländlichen Raum, und generiert 
einen Branchenumsatz von über zwei Milliarden Euro - und ist 
damit die viertgrößte Wirtschaftsbranche Thüringens.
Weitere Informationen finden Sie unter www.thueringenforst.de.

Die Grüngutannahmestelle  
ist ab sofort wieder geöffnet!
Die Grüngutannahmestelle in Schönbrunn ist

	 ab dem 12.04.2025, jeweils samstags,
	 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

geöffnet.
Die Annahmestelle bleibt bis zur 2. Woche im November 2025 
offen.
gez. Gerhard Schmidt
Landschafts- und Arealpflege

Informationen  
zu den Einwohnerversammlungen
Die Einwohnerversammlungen wurden in allen Ortsteilen durch-
geführt und sind nun beendet.
In diesem Sinne möchte ich mich für das große Interesse, ver-
bunden mit der hohen Beteiligung und den sachlich geführten 
Diskussionen in allen Ortsteilen, bei der teilnehmenden Bürger-
schaft recht herzlich bedanken.
Die entsprechenden Protokolle werden derzeit ausgearbeitet 
und stehen ab Mai zur Einsicht zur Verfügung.
Heiko Schilling
Bürgermeister

Der bisherige Parkplatz „Dachbachsruh“ ist ebenfalls bereits 
2024 zu einem Wanderparkplatz umgewidmet worden.
Auch hierzu gibt es eine verkehrsrechtliche Anordnung des 
Landratsamtes.
Die neue Beschilderung wird noch zeitnah realisiert.
Dann ist dort das Parken nur noch für Wanderer möglich.
Weiterhin möchte ich nochmals dringlich darauf hinweisen, dass 
das Halten und Parken auf dem Gehweg nicht gestattet ist. Dies 
ist ein Verstoß gegen § 12 Absatz 4, Satz 1 StVO.
Parken ist nur dann erlaubt, wenn es das Verkehrszeichen 315 
oder eine Markierung erlaubt.
Bei Nichtbeachtung ist ein Verwarngeld ab 50,- Euro möglich.
Sie können sich gern mit Fragen an die Gemeinde Schleuse-
grund wenden.
Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern:
Gemeindeverwaltung Schleusegrund:

Telefon 036874/79710
Ordnungsamt der Gemeinde:

Telefon 036874/79722 oder Handy: 0151-67154252
Andreas Hertrich
Ordnungsamt

Wegfall Kleidercontainer  
in der Gemeinde Schleusegrund
Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass in der Ge-
meinde Schleusegrund keine Alttextilsammelcontainer mehr zur 
Verfügung stehen. Die Entsorger haben diese aus betrieblichen 
Gründen eingezogen. (wir berichteten bereits im letzten Amts-
blatt davon)

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schleu-
segrund ihre Alttextilien fachgerecht bei den entsprechenden 
Entsorgungsfirmen zu entsorgen.
Das Abstellen von Altkleidersäcken o. ä. an den ehemaligen 
Standorten ist verboten! Zuwiderhandlungen werden mit einem 
Ordnungsgeld von mindestens 500 € geahndet!
Heiko Schilling
Bürgermeister

Das Thüringer Forstamt Schönbrunn  
informiert

Schönbrunn, 04.03.2025: Gemäß 
§ 32 (1) Thüringer Jagdgesetz 
werden durch die untere Forstbe-
hörde Forstliche Gutachten auf 

Landesebene erstellt, welche durch die unteren Jagdbehörden 
zur Festsetzung der Abschusspläne einbezogen werden sollen.
Hiermit werden die Grundeigentümer der Waldflächen und die 
Jagdausübungsberechtigten sowie die Jagdgenossenschaften 
darüber informiert, dass die Außenaufnahmen zur Erstellung des 
forstlichen Gutachtens 2025 für den Bereich des Forstamtes 
Schönbrunn von März bis Mai 2025 erfolgen. 

Nächster Erscheinnungstermin

Samstag, den 10. Mai 2025

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 29. April 2025
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Veranstaltungen

Vereine und Verbände

Einladung der Jagdgenossenschaft 
Steinbach/Langenbach

Alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Steinbach/Lan-
genbach werden herzlich am Freitag, den 16. Mai 2025, 17.00 
Uhr zur nichtöffentlichen Versammlung im Gemeindehaus 
Steinbach eingeladen.
Eigentumsnachweise sind vorzulegen.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Bericht des Vorstandes
3.	 Kassenbericht
4.	 Bericht der Jäger
5.	 Verwendung der Jagdpacht
6.	 Entlastung des Vorstandes
7.	 Verschiedenes/Diskussion
Der Jagdvorstand

Mitteilungen

Glückwünsche zur 
Jugendweihe und Konfirmation

Was immer du tun kannst
oder erträumst zu können,

beginne es jetzt.
Johann Wolfgang von Goethe

Mit diesen Worten gratuliere ich, auch im Namen 
des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung

allen Jugendlichen

zum Fest der Jugendweihe und Konfirmation
recht herzlich und wünsche auf dem neuen Lebensweg

alles Gute sowie eine erfolgreiche Zukunft  
bei bester Gesundheit.
Euer Bürgermeister

Heiko Schilling

Aktuelles aus der Seniorenbeiratssitzung  
des Landkreises am 26.02.2025
Der Seniorenbeirat des Landkreises Hildburghausen tagte
am 26. Februar 2025 in der VHS / die Sitzung war öffentlich
Aktuelle Informationen:
•	 Sitzung Landesseniorenrat am 07. Februar 2025 in Erfurt /
	 konstituierende Sitzung des Landesseniorenrates,
	 Wahl des Vorstandes, der berufenen Mitglieder, Vorstellung 

der neuen Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und 
Familie Frau Katharina Schenk

•	 Stand Teilnehmer 14. Dt. Seniorentag
	 vom 02.04. - 04.04.2024 in Mannheim
•	 5 Jahre LSZ im Landkreis Hildburghausen
•	 Stand Gewinnung ehrenamtlicher Rikschafahrer
•	 Aktuelles aus dem Landratsamt, Sozialplanung,
	 Tour „Digitaler Engel“ im März im Landkreis,
	 Fortschreibung Sozialplanung 2025
Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz (KI)
und ihr Einsatz in der Häuslichkeit und Pflege:
Künstliche Intelligenz (KI), ihre Möglichkeiten und Hilfen im Alltag, 
Praxiserfahrungen aus einer Einrichtung
Referent:
Geschäftsführer der Marie Seebach Stiftung Weimar,
Herr Bernd Lindig
*	 gute Einführung zum Projekt,
	 Was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
*	 Information zum Aktionstag in der Stiftung
	 „Künstliche Intelligenz für ein gutes Altern“
*	 Präsentation und Vorführung KI basierter Unterstützer
	 in der Pflege und im Alltag (Katze, Alexa, Enna usw)
Es folgten:
Berichte aus den Planungsräumen  
und aktuelle Informationen aus  
dem Seniorenbüro des Landkreises
Vorsitzende
Marion Seeber
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Kirchliche Nachrichten

Pfarramt Schönbrunn - April 2025

Sonstiges

Angebote Gesundheitsförderung
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